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Satzung der Gemeinde Schenefeld
über die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9

„Schütthagensbrook“

für das Teilgebiet

„Lerchenweg 13“

Satzung der Gemeinde Schenefeld über die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9
„Schütthagensbrook“ für das Teilgebiet „Lerchenweg 13“
(aufgestellt im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB)

Präambel
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 86 der Landesbauordnung wird nach
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ___.___.______ folgende Satzung über die
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 „Schütthagensbrook“ für das Teilgebiet „Lerchenweg 13“, bestehend
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

Verfahrensvermerke
1. Die Gemeindevertretung hat am 14.11.2022 den Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 und

die Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

2. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
wurden gemäß § 4 (2) BauGB am 05.12.2022 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

3. Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 13.12.2022 bis 18.01.2023 während der
Dienstzeiten nach § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich, oder zur
Niederschrift abgegeben werden können, in der Zeit vom 05.12.2022 bis 13.12.2022 durch Aushang
ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die
nach § 3 (2) BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter „www.amt-schenefeld.de“
(Rubrik: Bekanntmachungen/Bauleitplanung/Gemeinde Schenfeld) ins Internet eingestellt.

4. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange am ___.___.______ geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

5. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem
Text (Teil B) am ___.___.______ als Satzung beschlossen und die Begründung durch (einfachen)
Beschluss gebilligt.

Schenefeld, ___.___.______               ___________________________________
      Bürgermeister

6. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und
-bezeichnungen sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind.

Itzehoe, ___.___.______   __________________________________

  Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

7. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird
hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Schenefeld, ___.___.______               ___________________________________
      Bürgermeister

8. Der Beschluss des Bebauungsplans durch die Gemeindevertretung sowie die Internetadresse der
Gemeinde und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung auf Dauer während der Sprechstunden von
allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind vom
___.___.______ bis ___.___.______ durch Aushang ortsüblich bekannt gemacht worden. In der
Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von
Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 (2) BauGB) sowie auf
die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche
(§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 (3) GO wurde ebenfalls
hingewiesen. Die Satzung ist mithin am ___.___.______ in Kraft getreten.

Schenefeld, ___.___.______               ___________________________________
      Bürgermeister

Amtliche Geobasisdaten Schleswig-Holstein, © VermKatV-SH ATKIS®

Kartengrundlage: Herausgeber: © LVermGeo S-H      Stand: 12.04.2022

Kreis Steinburg - Gemeinde und Gemarkung Schenefeld - Flur 3

Text (Teil B)
1. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

(§ 9 (4) BauGB, § 86 LBO)
1.1 Dächer

a) Es sind nur Walm- oder Satteldächer mit 35° bis 48° Dachneigung zulässig
b) Dachfarbe ´dunkel´

NACHRICHTLICHE ÜBERNACHME
(§ 9 (6) BauGB)
Nicht überbaute Flächen der bauten Grundstücke
(§ 8 (1) Satz 1 LBO)
Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind
1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und
2. zu begrünen oder zu bepflanzen,
soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen
entgegenstehen.

HINWEISE
Ordnungswidrigkeiten
(§ 84 (1) Nr. 1 LBO)
Ordnungswidrig handelt gemäß § 84 (1) Nr. 1 der Landesbauordnung Schleswig-Holstein,
wer vorsätzlich oder fahrlässig den örtlichen Bauvorschriften (nach Ziffer 1 des
Textes (Teil B) - Örtliche Bauvorschriften zu Dächern) zuwiderhandelt.
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Informationspflichten bei der Erhebung von Daten der betroffenen Personen im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem Baugesetzbuch -BauGB- (Artikel 13 Datenschutz-
Grundverordnung -DSGVO-) 
 
 
1. Bezeichnung der Verwaltungstätigkeit 
  
 Um die abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung im 

Bauleitplanverfahren zu bearbeiten, müssen auch die darin enthaltenen 
personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet werden. 

 
 
2. Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen für die Datenerhebung 
  
 Dienststelle/Behördenname: Amt Schenefeld 
  Der Amtsdirektor 
   
 Name: Herr Tabel 
 Anschrift Holstenstraße 42 - 48 
  25560 Schenefeld 
   
 E-Mail-Adresse: tabel@amt-schenefeld.de 
 Telefon-Nr.: 04892 / 8089-21 
 Telefax-Nr.: 04892 / 8089-44 
 Internet-Adresse: www.amt-schenefeld.de 

 
 
3. Kontaktdaten des örtlichen Datenschutzbeauftragten 
  
 Der Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter: 
  
 Dienststelle/Behördenname: Amt Schenefeld 
  Der Amtsdirektor 
   
 Ansprechpartner: Herr Mahrt 
 Anschrift Holstenstraße 42 - 48 
  25560 Schenefeld 
   
 E-Mail-Adresse: datenschutz@amt-schenefeld.de 
 Telefon-Nr.: 04892 / 8089-52 
 Telefax-Nr.: 04892 / 8089-44 
 Internet-Adresse: www.amt-schenefeld.de 
   

 
 
4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
  
 a) Zwecke der Verarbeitung 
  Ihre Daten werden erhoben zum Zwecke der Durchführung des 

Bauleitplanverfahrens, insbesondere zur Wahrnehmung der Pflichten der 
Gemeinde, im Rahmen der Planungshoheit eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung zu sichern. Im Rahmen dieser Verfahren sind das 
Planerfordernis und die Auswirkungen der Planung zu ermitteln und die öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Dazu 
erfolgt eine Erhebung personenbezogener Daten, soweit dies zur Ermittlung der 
abwägungsrelevanten Belange erforderlich ist. 

 

mailto:tabel@amt-schenefeld.de
http://www.amt-schenefeld.de/
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http://www.amt-schenefeld.de/
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  Die Erhebung erfolgt unter anderem durch Untersuchungen der 
Kommunalverwaltung oder im Auftrag der Kommunalverwaltung durch Dritte, durch 
eingehende Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange. 
 

  Da die abschließende Beschlussfassung über den Umgang mit den 
Stellungnahmen (Abwägungsentscheidung) nach der Gemeindeordnung 
Schleswig-Holstein (GO SH) zu den vorbehaltenen Aufgaben der 
Gemeindevertretung gehört, werden die personenbezogenen Daten, die für die 
Gewichtung und Abwägung der Belange erforderlich sind, den zuständigen 
kommunalpolitischen Gremien (z. B. Gemeindevertretung, Ausschüsse) vorgelegt. 
Die in den Stellungnahmen enthaltenen Adressdaten werden im Rahmen der 
Veröffentlichung von Beschlussunterlagen anonymisiert und mit einer Kennziffer 
versehen. Die Verarbeitung von Adressdaten ist erforderlich, um der Pflicht zur 
Mitteilung des Abwägungsergebnisses nachzukommen. Die Gewährleistung eines 
Rechtsschutzes im Rahmen einer gerichtlichen Überprüfung erfordert die 
dauerhafte Speicherung personenbezogener Daten. 

   
 b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
   
  Ihre Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 Landesdatenschutzgesetz Schl.-
H. (LDSG SH) verarbeitet. 

 
 
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
  
 Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 
  
  die Mitglieder der Gemeindevertretung / des Planungsausschusses im Rahmen der 

Bauleitplanung; 
   
  die höhere Verwaltungsbehörde nach BauGB zur Prüfung des Bauleitplans auf 

Rechtsmängel; 
   
  das zuständige Gericht zur Überprüfung der Wirksamkeit von Bauleitplänen oder 

Satzungen; 
   
  Dritte, denen zur Beschleunigung die Vorbereitung und Durchführung von 

Verfahrensschritten übertragen wurde. 
   
  Firma/Unternehmen: Planungsbüro Philipp 
  Ansprechpartner: Alexander Jaenicke 
  Anschrift: Dithmarsenpark 50 
   25767 Albersdorf 
  E-Mail-Adresse: aj@planungsbuero-philipp.de 
  Telefon-Nr.: 04835 / 9989054 
  Telefax-Nr.: 04835 / 9783802 
  Internet-Adresse: www.planungsbuero-philipp.de 

 
 
6. Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten 
  
 Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Gemeinde solange gespeichert, wie dies 

unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. Im Rahmen 
eines bauordnungsrechtlichen Verfahrens kann der Bauleitplan auch nach Ablauf der 
Fristen für eine gerichtliche Überprüfung (z. B. Normenkontrolle) inzident überprüft 

mailto:aj@planungsbuero-philipp.de
http://www.planungsbuero-philipp.de/
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werden. Eine dauerhafte Speicherung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten in 
der betreffenden Verfahrensakte ist daher solange erforderlich, wie der Bauleitplan 
rechtwirksam ist. 

 
 
7. Betroffenheitsrechte 
  
 Nach der DSGVO stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
  
 a) Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, 

Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Artikel 15 
DSGVO). 

   
 b) Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein 

Recht auf Berichtigung zu (Artikel 16 DSGVO). 
   
 c) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 

Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einlegen (Artikel 17, 18 und 21 DSGVO). 

   
 d) Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 

Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragung zu (Artikel 20 DSGVO). 

   
 Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche 

Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
 
8. Beschwerderecht 
  
 Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn 

sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet 
werden. Wenn Sie sich an die Landesbeauftragte für den Datenschutz wenden 
möchten, können Sie sie wie folgt kontaktieren: 

  
 Ansprechpartnerin: Marit Hansen 
  ULD – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz 

Schleswig-Holsten 
 Anschrift Holstenstraße 98 
  24103 Kiel 
 E-Mail-Adresse: mail@datenschutzzentrum.de 
 Telefon-Nr.: 0431 / 988-1200 
 Telefax-Nr.: 0431 / 988-1223 
   
 Weitere Informationen können Sie dem Internetauftritt der Landesbeauftragten 

entnehmen: www.datenschutzzentrum.de. 
 

mailto:mail@datenschutzzentrum.de
http://www.datenschutzzentrum.de/



